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SACHVERHALT UND ANTRGE 

I. Die am 24. April 1980 angemeldete, unter der Nummer 

0 018 597 veröffentlichte europäische Patentarimeldung 

Nr. 80 102 208.8, fUr die die Prioritt einer fruheren Anmel-

dung vom 8. Mai 1979 in Anspruch genommen wird, ist von der 

PrUfungsabteilung 118 auf die mUndliche Verhandlung am 

3. Mai 1983 zurUckgewiesen worden. 

Der am 5. Juli 1983 zur Post gegebenen Entscheidung lagen der 

Patentanspruch 1 in der Fassung vom 3. Mai 1983 und die am 

6. Dezember 1980 eingegangenen PatentansprUche 3 bis 14 als 

neue PatentansprUche 2 bis 13 zugrunde. 

II. Die PrUfungsabteilung fUhrt in der Entscheidung aus, der Ge-

genstand des Anspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfinderi-

schen Tätigkeit. Sie begrUndet ibre Auffassung unter Hinweis 

auf die schweizerische Patentschrift 553 951 und die USA-Pa-

tentschrift 3 173 987 und das Wissen des Fachmanns. 

III. Gegen diese Entscheidung haben die Anmelder am 

26. August 1983 unter gleichzeitiger Zahlung der GebUhr Be-

schwerde mit dem Antrag eingelegt, die Entscheidung aufzuhe-

ben und die Erteilung des Patents mit den derzeitigen Unter-

lagen zu beschliel3en. 

Der Patentanspruch 1 nach diesem Antrag hat folgenden Wort-

laut: 

"1. Halterung zur Verlegung und Befestigung von Rohren von 

FuI3bodenheizungen auf Ful3b6den, bestehend aus mehreren, 

auf ihrer Oberseite ein Rohr aufnehnienden einstUckigen 

Haltern, die an einem Trägerelement in Form einer Leiste 

lösbar befestigt sind und flexible Schenkel zur Befesti- 



gung am Trägerelement aufweisen, wobei jeder Schenkel der 

Halter auf seiner dem Trägerelement zugewandten F1che 

mit in Lngsrichtung zum Trägerelement verlaufenden Rast-

vorsprUngen versehen ist und die Schenkel mit den Rast-

vorsprUngen das Trägerelernent kleinmend umfassen, dadurch 

gekennzeichnet, daB jeder Halter (1) einen zwischen den 

Schenkein (la, ib) angeordneten, nach unten stehenden 

Zapfen (8) aufweist, der zum Eingriff in eine von mehre-

ren öffnungen (7) irn Trägerelernent (2) vorgesehen ist." 

In der am 4. November 1983 eingegangenen schriftlichen Be-

grUndung der Beschwerde und der mUndlichen Verhandlung am 

15. Februar 1985 treten die Anmelder der Auffassung der PrU-

fungsabteilung entgegen, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 

durch die schweizerische Patentschrift 553 951 und die USA-

Patentschrift 3 173 987 nahegelegt sei. Er beruhe auch unter 

BerUcksichtigung der Erkenntnisse, die durch die im Recher-

chenbericht auch genannte britische Patentschrift 1 210 223 

vermittelt wurden, auf einer erfinderischen Leistung. Zur Be-

grUndung ftthren sie irn wesentlichen aus, daB die Halter nach 

dieser Patentschrift, die aus je zwei Hälften bestUnden, nur 

von der Seite her in die Schiene eingeschoben werden könnten. 

Ein Herausriehmen einzelner Halter im Bereich der Schienenmit-

te sei daher im Unterschied zurn Anmeldungsgegenstand nicht 

ohne weiteres möglich. Damit die Ha1terhlften verschoben 

werden könnten, dUrften die VorsprUnge an deren Unterseite 

nur eine kleine Klemmkraft aufweisen. Die in dieser Patent-

schrift vorgeschlagene komplizierte Lösung sei aul3erdern alter 

als die Lösung nach der schweizerischen Patentschrift 

553 951. Bei der Entscheidung, ob der Anmeldungsgegenstand 

auf einer erfinderischen Thtigkeit beruhe, mUBten auch das 

Zeitmoment und der Umstand berucksichtigt werden, daI3 es sich 

beim Gegenstand des Anspruchs 1 urn ein Massenprodukt handle, 

mit dern sich eine Vielzahl von Fachleuten beschäftige. 

. . . / . . . 
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Hilfsweise beantragen die Anrnelder, das Patent mit den in der 

mUndlichen Verhandlung Uberreichten PatentansprUchen 1 bis 6 

zu erteilen, deren erster Anspruch wie folgt lautet: 

1.1. Halterung zur Verlegung und Befestigung von Rohren von 

Ful3bodenheizungen auf Ful3b6den, bestehend aus mehreren, 

auf ihrer Oberseite ein Rohr (6) aufnehmenden einstUcki-

gen Haltern (1), die an einem Tragerelement (2) in Form 

einer Leiste lösbar befestigt sind und flexible Schenkel 

(la, lb) zur Befestigung am Trägerelement (2) aufweisen, 

wobei jeder Schenkel (la, lb) der Halter (1) auf seiner 

dem Trägerelement zugewandten Flche mit in Längsrichtung 

zum Trgerelement (2) verlaufenden RastvorsprUngen (3a, 

3b) versehen ist und die Schenkel (la ib) mit den Rast-

vorsprUngen (3a, 3b) das Trägerelement (2) kiemmend urn- 

fassen, und jeder Halter an seiner Oberseite nach oben 

weisende Haltelaschen (4a, 4b) zur sicheren Befestigung 

des Rohres (6) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB je-

der Halter (1) einen Verbindungssteg (ic) aufweist, an 

dem die nach oben stehenden Haltelaschen (4a, 4b) und die 

nach unten weisenden Schenkel (la, ib) ausgebildet sind, 

und daB an dent Verbindungssteg (ic) ein zwischen den 

Schenkein (la, ib) liegender, nach unten stehender Zapfen 

(8) zum Eingriff in eine von mebreren öffnungen (7) mm 

Trägerelement (2) vorgesehen ist." 

ENTSCHEI DUITGSGRUNDE 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulassig. 

. . . I . . . 
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2. Nach PrUfung der im Recherchenbericht aufgefUhrten Dokumente 

kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dal3 der Gegenstand des An-

spruchs 1 nach dem Hauptantrag diesem Stand der Technik ge-

genUber neu ist. 

3. Zur Frage, ob die Halterung nach diesem Anspruch nahelag, ist 

folgendes auszufUhren: 

3.1 Bei der Halterung nach der schweizerischen Patentschrift 

553 951, von der der Oberbegriff des Anspruchs hergeleitet 

ist und die auch nach Auffassung der Kammer dem Gegenstand 

der Anmeldung am nächsten kommt, besteht nach Ansicht der An-

melder die Gefahr, daB die Halter, die mit ihren flexiblen 

Schenkein auf die das Trägerelement bildende Leiste aufge-

klernmt sind, unter dem EinfluI3 der in Leistenlängsrichtung 

wirkenden Krfte der Rohrschlange gegenUber der Leiste ver- 

schoben werden. Der Anmeldung liege daher die Aufgabe zugrun-

de, eine Halterung dieser Art zu schaffen, deren Halter in 

vorbestimmten Abstanden auf der Leiste verschiebungssicher zu 

befestigen sind. 

Diese Aufgabe ergibt sich, wenn nicht schon aufgrund einer 

Abschätzung der aüs der Klemmkraft resultierenden Haltekraft 

und der ihr entgegengerichteten Rohrkraft, so doch auf jeden 

Fall aus den praktischen Erfahrungen mit der in der schweize-

rischen Patentschrift 553 951 of fenbarten Halterung. 

3.2 Die vorstehende Aufgabe stelit sich auch nach Auffassung der 

Kaminer dem Fachmann, der mit dem Entwurf und Bau von Ful3bo-

denheizungen befal3t ist. Ob dieser Fachmann, wie die Anmelder 

meinen, auch der zur Verbesserung der Befestigung der Halter 

berufene Fachmann ist, kann dahinstehen. Auch wenn man von 

diesern Fachmann als dem ma3gebenden Fachmann ausgeht, ist es 

diesem dann, wenn auf dem unmittelbaren Fachgebiet der Halte- 
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rungen für Rohre von Ful3bodenheizungen kein Vorbild für einen 

verschiebungssicheren Anschluf3 der Halter an der Leiste auf-

zufinden ist, ohne weiteres zuzumuten, andere Halterungen mit 

Haltern, die an einem Trägerelement lösbar befestigt sind, in 

die Suche nach einer geeigneten Lösung für die sich ibm stel-

lende Aufgabe einzubeziehen. 

3.3 Hierbei st6i3t er auf die britische Patentschrift 1 210 223, 

die ebenfalls eine Halterung für rohrförmige Körper betrif ft. 

Es trifft zu, da die federnden Halter dieser Halterung aus je 

zwei spiegelsymmetrisch ausgebildeten Hälften bestehen und 

nicht auf das Trägerelement aufgeklemmt, sondern in dieses 

von einem Ende des Elements her eingeschoben werden. Aus die-

sem Grund ist das Trgerelement als FUhrungsschiene mit zwei 

an deren Längsrändern angeordneten FUhrungsrillen ausgebil-

det. Darauf kornmt es jedoch nicht an. Entscheidend ist, daL3 

die Halterhälften mit Mitteln versehen sind; die dazu be-

stirnmt sind, eine ungewoilte Verschiebung der Halterhälften 

entlang dem Trägerelement zu verhindern (vgl. z.B. Spalte 1, 

Zeilen 17 bis 21, der Patentschrift). Diese Mittel bestehen 

nach Figur 2 aus einem als Zapfen ausgebildeten Vorsprung an 

der Unterseite jeder Halterhlfte und öffnungen in der Schie-

ne für den Eingriff der Zapfen. Durch die in je eine öffnung 

eingreifenden Zapfen der beiden Hälften ist der Halter also 

verschiebungssicher an dem Trgere1ement befestigt. 

3.4 Diese Lehre der britischen Patentschrift, deren Kenntnis sich 

der Fachmann für Fuf3bodenheizungen im vorliegenden Fall zu-

rechnen lassen muL3, legt es nahe, die Halter der Halterung 

nach der schweizerischen Patentschrift 553 951 zum selben 

Zweck wie bei der Halterung nach der britischen Patentschrift 

(verschiebungssichere Befestigung) mit je einem nach unten 

vorstehenden Zapfen und die Leiste mit öffnungen für den Em-

griff der Zapfen der Halter zu versehen. DaB der Zapfen dabei 

. . . I . . . 
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zwischen den Schenkeln der Halter anzuordnen ist, ist selbst-

verständlich. Für den Fachmann besteht nämlich bei Anwendung 

der ihrn durch die britische Patentschrift 1 210 223 vermit-

telten Lehre bei dem Halter nach der schweizerischen Patent-

schrift 553 951 keiri Grund, zugleich auch die in der briti-

schen Patentschrift vorgeschlagene Ausbildung der Halter und 

deren Sicherung gegen Verdrehen gegenUber der Schiene durch 

die in den Halterhälften angeordneten Nuten, die mit der Fith-

rungsschiene im Eingriff stehen, zu Ubernehinen. Gegen em 

Verdrehen sind die Halter nach der schweizerischen Patent-

schrift 553 951 dadurch gesichert, daB ihre Schenkel auf die 

Leiste aufgeklemrnt sind. Da diese Lösung beibehalten werden 

kann, bleibt auch der mit ihr verbundene Vorteil erhalten, 

daB die Halter ohne vorheriges Entfernen von daneben befind-

lichen Haltern von der Leiste abgenomnten und auf diese wieder 

aufgesetzt werden können. 

3.5 Wenn die Anmelder meinen, der Fachmann suche für die Lösung 

des bei der Halterung nach der 1974 veröffentlichten schwei-

zerischen Patentschrift 553 951 bestehenden Problems nicht in 

davor erschienenen älteren Dokumenten nach Vorbildern, so 

kann die Kamrner dem nicht folgen. Es ist selbstverständlich, 

daB der Fachznann auch zeitlich ältere Dokumente darauf Uber-

prUft, ob sie ihm Erkenntnisse vermittein, die sich zum Lösen 

einer ihm gestellten Aufgabe eignen. Irgendeine zeitliche Be-

grenzung des in Betracht zu ziehenden Stand der Technik kennt 

das Ubereinkommen bekanntlich nicht. 

3.6 Der Zeitraum zwischen dem Veröffentlichungstag der britischen 

Patentschrift 1 210 223 (28. Oktober 1970) und der schweize-

rischen Patentschrift 553 951 (13. September 1974) und dem in 

Anspruch genominenen Prioritätstag vom B. Mai 1979 kann auch 

nicht als Anzeichen dafUr gewertet werden, daB die Ausbildung 

der Halterung nach Anspruch 1 nicht nahelag. Abgesehen davon, 

. . S / S S • 
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daI3 die der Anineldung zugrundeliegende Aufgabe sich erst mit 

Bekanntwerden der Halterung nach der schweizerischen Patent-

schrift 553 951 stelite, kann, wie die Technische Beschwerde-

kammer 3.5.1 in ihrer von den Anmeldern angefUhrten Entschei-

dung T 109/82 (AB1 EPA 10/1984, 473), der sich die Kammer in-

soweit anschlie3t, ausgefUhrt hat, ein langer Zeitraum nur 

dann ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit 

seien, wenn während dieser Zeit ein dringendes BedUrfnis zur 

Verbesserung nachweisbar bestanden hat. Diesen Nachweis haben 

die Anthelder nicht gefuhrt. Es kann daher dahingestelit blei-

ben, ob un vorliegenden Fall Uberhaupt von einem langen Zeit-

raurn gesprochen werden kann. 

3.7 Es mag zutreffen, dal3 Halter der in Rede stehenden Art in 

grol3en StUckzahlen hergestelit werden. Einen Nachweis dafUr, 

daI3 sich eine Vielzahl von Fachleuten mit deren Weiterent- 

wicklung oder, worauf es nach Auffassung 

ankommen wUrde, mit einer Lösung der der 

liegenden Aufgabe beschftigt hat, haben 

gefuhrt. Dieser Einwand ist deshalb auch 

von zu uberzeugen, daI3 der Gegenstand de 

nahegelegen hat. 

der Kammer auch noch 

Anmeldung zugrunde-

die Anmelder nicht 

nicht geeignet, da-

Anspruchs 1 nicht 

3.8 Auf die weiteren Entscheidungen, auf die die Anmelder in der 

mUndlichen Verhandlung verwiesen haben (T 05/81 - AB1 EPA 

7/1982, 249; T 39/82 .- AB1 EPA 11/1982, 419; T 185/82 - AB1 

EPA 4/1984, 174) braucht nicht näher eingegangen zu werden. 

Von den in ihnen niedergelegten Grundsätzen zur Frage der Be-

urteilung der Lehre eines vorveröffentlichten Dokunients, der 

BerUcksichtigung der im bekannten und im zu entscheidenden 

Fall jeweils zu lösenden Aufgabe und einer etwaigen Anpassung 

von Mittein, damit diese mit anderen Mitteln zusammenwirken 

können, weicht die vorliegende Entscheidung, wie sich aus den 

AusfUhrungen in den Abschnitten 3.3 bis 3.5 ergibt, nicht ab. 

. . . / . . . 
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3.9 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dern Hauptantrag beruht 

demnach nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinn des 

Artikels 56 EPU. 

4. Dieser Anspruch kann daher nicht gewährt werden (Artikel 

52 (1) EPU). 

5. Zum Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag ist folgendes aus-

zufUhren: 

5.1 Dieser Anspruch unterscheidet sich von dern Patentanspruch 1 

nach dern Hauptantrag dadurch, daB in seinem Oberbegriff em 

weiteres Merkmal der Halterung nach der schweizerischen Pa-

tentschrift 553 951 aufgefUhrt ist (nach oben weisende Halte-

laschen) und daB im kennzeichnenden Teil ein Verbindungssteg 

als Träger für den Zapfen jedes Halters erwähnt ist. 

5.2 Die Halterung nach diesem Anspruch ist nach dem Ergebnis der 

PrUfung der ermittelten Veröffentiichungen durch die Kammer 

diesem Stand der Technik gegenUber neu. 

5.3 Was hinsichtlich des Gegenstands des Anspruchs 1 nach dem 

Hauptantrag zur Frage der erfinderischen Tätigkeit ausgefUhrt 

1st, gilt sinngemäB auch für den Gegenstand des Anspruchs 1 

nach dem Hilfsantrag. Ergänzend ist hierzu un Hinblick auf 

den im kennzeichnenden Tell des Anspruchs 1 genannten Steg 

noch anzumerken, daB ein soicher Steg notwendigerweise vor-

handen sein muB, wenn der Halter mit einem nach unten weisen-

den Vorsprung versehen werden soil, und daB der Steg nur zwi-

schen den Haltelaschen und den nach unten weisenden Schenkein 

angeordnet sein kann. 

. . . / . . . 
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5.4 Die Halterung nach Anspruch 1 gemäB dern Hilfsantrag ergibt 

sich für den Fachmann daher bei einer Zusammenfassung der ibm 
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durch die britische Patentschrift 1 210 223 vermittelten Er-

kenntnisse mit den Lebren nach der schweizerischen Patent-

schrift 553 951 in naheliegender Weise. 

5.5 Der Patentanspruch 1 nach demn Hilfsantrag kann infolgedessen 

gleichfalls nicht gewahrt werden. 

6. 	Nach dem Haupt- und dern Hilfsantrag sollen sich dern jeweili- 

gen Patentanspruch 1 die abbarigigen AnsprUche 2 bis 13 bzw. 2 

bis 6 anschlief3en. Fur ihre Gewahrbarkeit un Rahmnen des ent-

sprechenden Antrags ist daher Voraussetzung, daI3 der zugehö-

rige Anspruch 1 gewährt werden kann. Das ist, wie dargelegt, 

nicht der Fall. Daher sind die abhängigeri AnsprUche des je-

weiligen Anspruchssatzes ebenfalls nicht gewahrbar. 

ENTSCHEI DUNSFORMEL 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Gesch4ftsste11enbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 

J. Rjjckerl 	 G. Andersson 


